
wenden müssen. „Müssen“, weil die
Neufassung für eine ganze Reihe von
uns leider Verschlechterungen bringt.
Und nicht wenige werden die HOAI
nicht mehr anwenden können. Zumin-
dest nicht mehr als verbindliches Re-
gelwerk, sondern nur noch als unver-
bindliche Richtschnur.

Abschaffung verhindert
Trotzdem ist die Neufassung als Erfolg
zu werten: Beim Beginn der rot-grünen
Regierung im Jahr 1998 war es er-
klärtes Ziel des Wirtschaftsministers
Wolfgang Clement und seines parla-
mentarischen Staatssekretärs Rezzo
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Neue HOAI in Kraft getreten

Etappensieg erreicht: Kampf für eine
bessere Honorarordnung geht weiter
Von Dr.-Ing. Heinrich Schroeter

Nach der Veröffentlichung der Ho-
norarordnung für Architekten und In-
genieure (HOAI) im Bundesanzeiger ist
die Neufassung kürzlich in Kraft getre-
ten. Für uns bedeutet sie einen Etap-
pensieg. In den kommenden Monaten
werden wir weiter für eine Verbesse-
rung arbeiten.

Die gute Nachricht: Drei unserer
wichtigsten Forderungen wurden er-
füllt. Die HOAI ist im Wesentlichen als
staatliches Preisrecht erhalten geblie-
ben. Sie entspricht nun den Vorgaben
der europäischen Dienstleistungsricht-
linie, indem sie auf Ingenieure mit Sitz
im Inland beschränkt ist. Die Tabellen-
werte der neuen HOAI werden generell
um zehn Prozent erhöht.

Manche werden froh sein, diese
neue Fassung anwenden zu können.
Aber viele unter uns werden sie an-

Schlauch, rigoros alle Gebührenord-
nungen abzuschaffen. Es ist uns gelun-
gen, dies zu verzögern, so dass es mit
dem Beginn der jetzigen Legislaturpe-
riode die HOAI immer noch gab. Dass
eine Überarbeitung der HOAI dringend
notwendig sei, war übereinstimmende
Meinung, schon allein deswegen, weil
sie gegen die Bestimmungen der
Dienstleistungsrichtlinie der EU ver-
stieß. Um ein Vertragsverletzungsver-
fahren zu vermeiden, musste die HOAI
bis Ende 2009 novelliert werden.

Unter der großen Koalition machten
sich dieselben Beamten, die die HOAI
zuvor abschaffen wollten, an die Ar-
beit. Im Februar 2008 war es soweit:
ein Änderungsentwurf lag vor. Dies
war aber keine Änderung sondern de
facto eine Abschaffung der HOAI: Un-
sere Honorarordnung war zu einer un-
verbindlichen Empfehlung mutiert!

Lesen Sie weiter auf Seite 2 >

Auch die Teile X bis XIII der HOAI sol-
len wieder in den verbindlichen Teil.

Foto: Andreas Morlock/pixelio

Seminare zur HOAI
Über die Änderungen der neuen
HOAI infomiert die Kammer bei drei
Veranstaltungen, am 23. September
in München, am 25. September in
Regenstauf und am 9. Oktober in
Würzburg.
> www.ingenieurakademie-bayern.de
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Überblick von Ing. Ernst Ebert, Vorsitzender des AHO

HOAI 2009: Was sich alles geändert hat
genieurbauwerke / Verkehrsanla-
gen

Honorar frei zu vereinbaren.
Für die Honorarermittlung
- Kostenberechnungsmodell als

Regelfall
- Baukostenvereinbarungsmodell

als Besonderheit
DIN 276-12-2008 wo anwendbar
Grundlage für die Ermittlung der
anrechenbaren Kosten
Tragwerksplanung:
Nur noch 10 Prozent der Techni-
schen Ausrüstung anrechenbar
Technische Ausrüstung
Nach DIN 276-12-2008 jetzt acht
Anlagengruppen
Bauen im Bestand
Es ist fraglich, ob die vorhandene
Bausubstanz zu den anrechenbaren
Kosten hinzu zu ziehen ist (DIN 276-
12-2008, Ziff. 3.3.6).
Umbauzuschlag auf bis zu 80 Pro-
zent erweitert.
Tafelwerte: Die Tafelwerte wurden
um 10 Prozent angehoben (auch im
ungeregelten Bereich).

Die neue HOAI 2009 ist seit dem
18. August 2009 Gesetz. Die alte
HOAI 1996 ist ab diesem Zeitpunkt
für Neuaufträge ungültig.
Die HOAI 2009 besteht aus einem
verordneten Teil, der fünf Teile um-
fasst und einer Anlage, die vier Re-
gelungsbereiche beinhaltet.
Die Anlagen 1 und 2 sind unver-
bindlich, die Anlagen 3 – 14 jedoch
verbindlich.
Inländerbezug – HOAI nur verbind-
lich für Büros mit Sitz im Inland.
Besondere Leistungen im nicht ver-
bindlichen Teil, Schriftform der Ver-
einbarung nicht mehr Vorausset-
zung.
Zeithonorar im verbindlichen Teil
entfallen, Stundensätze frei verein-
bar.
Bonus-Malus-Regelung
Bonus auf 20 Prozent des Honorars
beschränkt, Malus eingeführt.
Wegfall aus den geregelten Berei-
chen
- zeitliche Trennung der Ausführung
- örtliche Bauüberwachung für In-

Sogenannte Beratungsleistungen
Die bisherigen Teile VI, sowie X bis
XIII sind jetzt im ungeregelten Be-
reich (Umweltverträglichkeitsstu-
die, Thermische Bauphysik, Schall-
schutz, Raumakustik, Bodenmecha-
nik und Vermessung).
Auftrag für mehrere Objekte
Die sieben Bedingungen müssen
kumulativ vorliegen, nur dann ist
das Honorar nach der Summe der
anrechenbaren Kosten zu berech-
nen.
Vertragliche Vorsorge
Nach dem erklärten Willen des Ge-
setzgebers sollen die Parteien zu
vertraglichen Regelungen angehal-
ten werden. Aus diesem Grunde
lässt die HOAI an vielen Stellen
vertragliche Vereinbarungen zu
(Hinweis: der Ingenieurvertrag wird
immer wichtiger).
Übergangsregelung
Nach dem es sich um eine neue
HOAI handelt, ist keine Übergangs-
regelung vorgesehen.

Ing. Ernst Ebert

Ingenieure in Bayern
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Daraufhin haben alle Kammern viel-
fältige Aktivitäten unternommen, um
ihren Einfluss auf die Politiker geltend
zu machen. Die Briefe von vielen Kolle-
gen an ihre Abgeordneten waren dabei
eine große Hilfe. In Bayern ist es uns
gelungen, die Unterstützung des da-
maligen Ministerpräsidenten Dr.
Günther Beckstein zu gewinnen. Auf
Bundesebene war das Bauministerium
auf unserer Seite. Aber die Feder-
führung lag beim Bundeswirtschafts-
ministerium. Hier haben wir mit vielen
Gesprächen erreicht, dass zumindest
einige der schmerzhaften Einschnitte
wieder entfernt wurden.

Im April lag endlich der Entwurf vor
und wurde vom Bundeskabinett verab-
schiedet. Dieser musste noch in den
Ausschüssen des Bundesrats beraten
werden, als letztmöglicher Termin für
eine Beschlussfassung durch den Bun-
desrat war der 12. Juni ins Auge ge-
fasst. Sehr bald wurde deutlich, dass
es nur zwei Möglichkeiten gab: Entwe-

der die Ablehnung dieses Entwurfs
oder alle Kraft auf eine Entschließung
des Bundesrats mit konkreten Vorga-
ben an die Bundesregierung zur erneu-
ten Novellierung aufzuwenden. Eine
Änderung noch in dieser Legislaturpe-
riode war allein schon aus Zeitgründen
weder möglich noch realistisch.

Eine Ablehnung hätte bedeutet, dass
die unveränderte HOAI im Wider-
spruch zur Dienstleistungsrichtlinie der
EU gestanden hätte. Ein Vertragsver-
letzungsverfahren wäre nach Ansicht
fast aller Fachleute absehbar gewesen.
Eine Novellierung in der neuen Legis-
laturperiode parallel zum Vertragsver-
letzungsverfahren hielten alle erfahre-
nen Politiker für nicht möglich. Somit
wäre also die Rechnung der Beamten
des Bundeswirtschaftsministeriums
aufgegangen: Abschaffung der HOAI
auf kaltem Weg.

Wir kamen zu der Überzeugung,
dass das Ziel, die HOAI vollständig zu
erhalten, nur durch die derzeitige Ret-

tung eines Teils der HOAI möglich sei
und dass nur auf dieser Basis versucht
werden könne, auch die Teile X bis XIII
wieder zu integrieren. Deswegen ha-
ben wir uns für die zweite Möglichkeit
entschieden.

Wie geht es nun weiter?
Besonders die Verlagerung der Teile X
bis XII, die eindeutig Planungsleistun-
gen regeln, in den unverbindlichen
Teil, ist für uns nicht hinnehmbar. In-
nerhalb eines Jahres soll die Bundes-
regierung dem Bundesrat über die
Auskömmlichkeit der Honorarstruktur,
die Leistungsbilder, die Anrechenbar-
keit der Bausubstanz sowie über die
Regelung der Objektüberwachung be-
richten. Wann ein erneuter Entwurf
vorliegen wird, ist kaum abzuschätzen,
da verschiedene Gutachten in Auftrag
gegeben werden müssen.

Kämpfen wir wieder alle gemeinsam
für die weitere Novellierung der HOAI
in der kommenden Legislaturperiode!
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Bericht aus dem Vorstand

terlisten wird eine Eintragungsgebühr
erhoben.

Mitglieder der Bayerischen Inge
nieurekammer-Bau, die in den bei der
Bayerischen Architektenkammer ge-
führten gesetzlichen Listen „Prüfsach-
verständige für Brandschutz“ und
„Stadtplaner“ eingetragen sind, kön-
nen nachrichtlich in einer bei der
Bayerischen Ingenieurekammer-Bau
gleichlautenden Serviceliste in der In-
ternet-Planersuche geführt werden.
Die Eintragung erfolgt auf schriftlichen

Bei seiner Sitzung am 20. Juli 2009
behandelte der Vorstand wieder eine
Vielzahl von Themen. Ein kurzer Rück-
und Überblick von Geschäftsführerin
Dr. Ulrike Raczek:

Der Bereich Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit erzielt gute Ergebnisse, un-
sere Themen kommen bei den Medien
an. In den vergangenen Wochen be-
richteten zahlreiche Zeitungen über die
Kammer und ihre Mitglieder, darunter
die Süddeutsche Zeitung, der Münch-
ner Merkur, die Bayerische Staatszei-
tung, das Murnauer Tagblatt und der
Donaukurier, um nur einige zu nennen.

Am 7. Oktober 2009 veranstaltet die
Kammer wieder einen Parlamentari-
schen Abend. Der Bayerische Ingeni-
euretag findet nächstes Jahr wieder
Ende Januar statt. Im Jahr 2010 nimmt
die Kammer außerdem an der IKOM
Bau teil. Dabei handelt es sich um die
Studenten-Infomesse der Technischen
Universität München, bei der sich Un-
ternehmen und Institutionen aus
Bauingenieur-, Vermessung- und Um-
weltingenieurwesen vorstellen.

Um die Regionen Weilheim, Gar-
misch und Landsberg besser zu vertre-
ten wurde mit Dipl.-Ing. Christian Zeh-
etner ein weiterer Regionalbeauftrag-
ter für Oberbayern ernannt (S.10).

Neue Serviceliste
Zu der schon bestehenden Serviceliste
„Energieberater vor Ort“ gibt es nun
die Serviceliste „Energieberater Nicht-
wohngebäude“. Die Serviceliste „En-
ergieberater vor Ort“ wurde umbe-
nannt in „Energieberater vor Ort
(Wohngebäude)“ und die Verfahrens-
ordnung an das Eintragungsverfahren
der neuen Liste angeglichen.

Auf schriftlichen Antrag eingetragen
werden können Mitglieder der Bayeri-
schen Ingenieurekammer-Bau und Mit-
glieder anderer Ingenieur- oder Archi-
tektenkammern, wenn sie Wohnsitz,
Niederlassung oder überwiegende be-
rufliche Beschäftigung in Bayern ha-
ben und sofern die in den Verfahrens-
ordnungen definierten Eintragungs-
voraussetzungen vorliegen. Für die
Eintragung in die beiden Energiebera-

Antrag. Mit dem Antrag ist die Eintra-
gung bei der Bayerischen Architekten-
kammer nachzuweisen. Gebühren für
die Eintragung werden nicht erhoben.
Näheres zur Eintragung regeln die Ver-
fahrensordnungen.

Listengebühr und Positionspapier
Der Vorstand befasste sich auch mit
dem Thema „Erhebung der Listenge-
bühr“ für Listeneingetragene anderer
Kammern. Er beschloss: Ein Verzicht
auf die Listengebühr trifft zu, wenn die
andere Kammer entweder grundsätz-
lich keine Listenführungsgebühr er-
hebt oder von Mitgliedern der Bayeri-
schen Ingenieurekammer-Bau keine
Listenführungsgebühr erhebt. Im Mo-
ment sind Mitglieder folgender Kam-
mern von der Listenführungsgebühr
befreit: Berlin, Bremen, Hamburg,
Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Nie-
dersachsen und Schleswig-Holstein.

Die Ingenieurkammern Mitteldeut-
schlands haben ein Positionspapier zur
Umsetzung der 6. Novelle der HOAI
unterzeichnet. Die Ingenieurkammer
Sachsen bat darum, den Inhalt dieses
Papiers zu unterstützen um gegebe-
nenfalls einen bundeseinheitlichen
Vorschlag und Forderungen entwickeln
zu können. Der Vorstand der Bayeri-
schen Ingenieurekammer-Bau stimmte
dem zu. ur/vos

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit

Geschäftsführerin Dr. Ulrike Raczek mit
Bereichsleiter Kommunikation-Market-
ing-Bildung Jan Struck. Foto: hau

Neue Broschüre I

Außergerichtliche Streitbeilegung
Streit kommt in den besten Familien
vor, besagt ein Sprichwort. Selbst Kon-
flikte zwischen befreundeten Unter-
nehmen sind nicht ungewöhnlich.

„Nicht jeder Streit gehört allerdings-
vor Gericht, denn es gibt viele andere
Möglichkeiten, einen Konflikt zu been-
den”, sagt Dr.-Ing. Michael Hergenrö-
der, der zusammen mit dem Aus-
schuss Baurecht und Sachverständi-
genwesen die neue Broschüre zum
„Außergerichtliche Streitbeilegung”
erarbeitet hat: Ob Mediation, Schlich-
tung oder Schiedsverfahren: Die Bro-

schüre erklärt, was genau hinter den
Begrifflichkeiten steckt, worin die Un-
terschiede liegen und welche Variante
wann vorteilhaft sein kann.

Die wesentlichen Vorteile dieser Art
der Konfliktlösung liegen für Unterneh-
mer vor allem in der zeitnahen, kosten-
günstigen und interessengerechten Lö-
sung des Konflikts zur größtmöglichen
Zufriedenheit der beteiligten Parteien.

Die Broschüre kann bei der Ge-
schäftsstelle der Kammer bestellt oder
im Internet heruntergeladen werden.

www.bayika.de>
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Limitierte Sonderauflage der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau

Neues Buch für die Nachwuchswerbung:
„Opa, was macht ein Bauschinör?“
Mit einem neuen Buch für Kinder for-
ciert die Bayerische Ingenieurekam-
mer-Bau ihre Nachwuchswerbung. Der
Bauingenieur und Autor Heinz Günter
Schmidt erzählt in „Opa, was macht ein
Bauschinör“ seinen Enkeln vom Bau-
geschehen rund um eine Brücke und
gibt auf phantasievolle Weise einfache
Antworten auf alle Fragen. „Sein „Bau-
tagebuch“ mit vielen Fotos und origi-
nellen Handskizzen zeigt in 13 Kapiteln,
wie die alte Brücke durch eine neue er-
setzt wird. Das Buch ist nun als limitier-
te Sonderauflage der Bayerischen Inge-
nieurekammer-Bau erschienen.

Kammerpräsident Dr.-Ing. Heinrich
Schroeter im Vorwort: „Wer an seine
Kindheit zurückdenkt, dem fallen be-
stimmt auch die typischen Traumberufe
ein, für die man sich in jungen Jahren
interessiert hat. Bei Jungs standen
Astronaut und Feuerwehrmann hoch
im Kurs, bei Mädchen Ärztin, Lehrerin
oder „irgendwas mit Tieren“. Ein unter
Kindern wenig bekannter Beruf ist der
des Bauingenieurs, obwohl es offen-
sichtlich bereits im Kindesalter ein star-
kes Interesse daran gibt. Denn in so

manchem Sandkasten entstehen spek-
takuläre Sandburgen und im Kinderzim-
mer werden mit Lego-Steinen beein-
druckende Mini-Bauwerke errichtet“.

Ob Sondierung oder Spannbeton,
Schneidbrenner oder Kabelschutz-
stein: Mit einfachen Beschreibungen
erklärt der Autor die Vorgänge auf ei-
ner Baustelle. Gerade weil die Aufga-
ben von Bauingenieuren so unter-
schiedlich sind, ist es schwierig, eine
genaue Beschreibung des Berufes ab-
zugeben. „Hier leistet das Buch von

Heinz Günter Schmidt einen ausge-
zeichneten Beitrag, indem es am Bei-
spiel einer Brücke Kompliziertes ein-
fach und kindgerecht erklärt“, so
Schroeter. Mit der Liebe zu seinem Be-
ruf vermittelt der Autor Einblicke in die
Tätigkeiten von Bauingenieuren und
Bauarbeitern.

Ein Buch für alle technisch interes-
sierten Kinder und Erwachsenen. Auch
„alte Hasen“ werden ihren Spaß beim
(Vor-)Lesen haben. str/hau

Jetzt bestellen
Die limitierte Sonderauflage kann
nur direkt bei der Bayerischen Inge-
nieurekammer-Bau bestellt werden.
> www.bayika.de
Heinz Günter Schmidt
Opa, was macht ein Bauschinör?
Die Geschichte von einer alten
Brücke
2. neu gestaltete Auflage 2009
126 Seiten, 220 Abb.
ISBN: 978-3-433-02946-6
Preis: 19,90 Euro inkl. Versandkosten

Zum Lesen oder Vorlesen, in jedem Fall
ein tolles Geschenk: Foto: Ernst & Sohn

Neue Broschüre II

Infos für Studierende
erwartet wird, wie sie dem gerecht
werden können und welche weiteren
Kenntnisse und Fähigkeiten, wie zum
Beispiel vernetztes, vorauschauendes
Planen, Handeln und Denken oder Fle-
xibilität und Mobilität erforderlich sind.

Um den Ingenieurnachwuchs über
aktuelle berufsständische Themen zu
informieren hat die Bayerische Ingeni-
eurekammer-Bau bereits im Jahr 2000
den „Interessentenservice für Studie-
rende“ eingeführt. Mit der Eintragung
in die Interessentenliste können Stu-
dierende das Serviceangebot der Kam-
mer zu den gleichen Konditionen wie
Mitglieder in Anspruch nehmen. str

www.bayika.de/de/studierende/

Mit der neuen Broschüre unterstützt
die Kammer Studierende der Fachrich-
tung Bauingenieurwesen beim Berufs-
einstieg und bei ihrer Karriereplanung.
Sie gibt praktische Tipps für Stellensu-
che, Bewerbung sowie Vorstellungsge-
spräch und will frühzeitig das Interesse
an einer Mitgliedschaft in der Kammer
wecken.

Die Broschüre zeigt woran Studie-
rende sich auf Grundlage fachlicher
Kriterien wie Vertiefungsfächer, Studi-
enschwerpunkte, Praktika und Master-
arbeit beim Einstieg in den Beruf ori-
entieren und worauf sie achten sollten.
Auch wird dargestellt, was von den
Absolventen im Berufsleben konkret

Neue Broschüre III

Bauen in Bayern
Das Ingenieurreferat der Kammer hat
zusammen mit dem Aussschuss Bau-
recht und Sachverständigenwesen die
Broschüre „Bauen in Bayern” erarbei-
tet. Das Faltblatt mit Informationen zur
Bayerischen Bauordnung richtet sich
vor allem an die Zielgruppe der Fach-
planer. „Es ist ein Wegweiser durch die
Genehmigungsverfahren und bautech-
nischen Nachweise und bietet unseren
Mitgliedern eine praktische Arbeitshilfe“,
sagt Dipl.-Ing. (FH) M. Eng. Irma Vos-
winkel vom Ingenieurreferat. Die Bro-
schüre kann kostenfrei bei der Kammer
bestellt oder im Internet als PDF-Datei
runtergeladen werden. str

www.bayika.de>>
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Arbeitskreis Innovation im Bauwesen: Fachkonferenz am 10. November 2009

Innovativ[er] planen

lich etwas anfangen können. Vereinfa-
chend gesagt: Jeder fängt irgendwie
immer wieder neu an.

Innovativ[er] planen
Die vom Arbeitskreis Innovation im
Bauwesen initiierte Veranstaltung am
10. November 2009 im Eden Hotel
Wolff in München soll konstruktive
Denkanstöße geben. Es wird anschau-
lich dargestellt, wie Planungsprozesse
in der Automobilindustrie heutzutage
ablaufen, Visionäre der Branche wer-
den ihre Gedanken zum Thema vortra-
gen. Dr. Bernd Gebler von der BMW
AG stellt in seinem Vortrag das Daten-
und Prozessmanagement in der Fahr-

In den vergangenen Jahrzehnten ha-
ben Innovationen auf vielen Gebieten
des Bauwesens erfolgreich ihren Weg
in die Praxis gefunden. Dabei hat sich
an der Art, wie die verschiedenen am
Planungs- und Bauprozess Beteiligten
miteinander kommunizieren kaum et-
was verändert. Abgesehen davon,
dass man manchmal den Eindruck ge-
winnen kann, dass in Deutschland alle
Akteure eher gegen als miteinander
ein Bauwerk errichten, haben Metho-
den, die in anderen Branchen wie dem
Maschinenbau mittlerweile selbstver-
ständlich sind (und die für die heraus-
ragende Position der Branche am Welt-
markt zumindest mit ursächlich sind),
kaum oder keinen Eingang in unsere
Branche gefunden.

Nach wie vor werden Planungsdaten
in zweidimensionaler Form hin- und
hergeschickt, ob digital über Glasfaser
oder als Blaupause macht keinen in-
haltlichen Unterschied. Nach wie vor
erhalten Bauherren nur in den selten-
sten Fällen digitale Bestandsunterla-
gen für ihr Bauwerk, mit denen sie
über die gesamte Lebensdauer wirk-

zeugentwicklung von der Idee bis zur
Serienfertigung dar. Siegfried Wernik
von Léon Wohlhage Wernik Architek-
ten zeigt, wie effiziente Prozessintegra-
tion im Bauwesen durch Building In-
formation Modeling (BIM) erreicht
werden kann und Dipl.-Ing. (FH) Jo-
hann Bögl, Firmengruppe Max Bögl,
spricht über neue Wege und Chancen
in der Projektabwicklung.

An der anschließenden Podiumsdis-
kussion unter der Leitung von Univ.-
Prof. Dr.-Ing.habil. Norbert Gebbeken
nehmen Dipl.-Ing. (FH) Johann Bögl
(Firmengruppe Max Bögl), Dr. Bernd
Gebler (BMW Group), Dr.-Ing. Heinrich
Schroeter (Präsident der Bayerischen
Ingenieurekammer-Bau), Dipl.-Ing. Die-
ter Stumpf (SSF Ingenieure GmbH)
und Siegfried Wernik (Léon Wohlhage
Wernik Architekten) teil. Abschließend
haben die Teilnehmer Gelegenheit, mit
den Referenten über die Themen zu
diskutieren.

Der Eintritt ist frei, Anmeldung und
Programm im Internet unter:

www.bayika.de
Thomas Fink/str

Building Information Modeling (BIM)
Bild: Sofistik AG

>

Workshop am 29. Oktober 2009 in Würzburg – Eintritt frei

Neue Geschäftsmöglichkeiten durch Kooperation
franken. Nach der Begrüßung durch
Vorstandsmitglied Dr.-Ing. Heinrich
Hochreither hält Dr.-Ing. Oliver Fischer
ein Impulsreferat zum Thema Ausland-
serfahrungen mit Kooperationen.

Schwerpunkt des Workshops ist eine
Podiumsdiskussion mit Dipl.-Ing. Olaf
Bock (K+S Ingenieur-Consult), Ing.
Ernst Ebert (Ebert-Ingenieure), Univ.-
Prof. Dr.-Ing. habil. Gerhard Müller
(Müller-BBM), Dipl.-Ing. Konstantin Mu-
taphis (Mutaphis & Partner) und Dipl.-
Ing. Dieter Stumpf (SSF Ingenieure).
Die Ingenieure werden über ihre Erfah-
rungen mit Kooperationen bei In- und
Auslandsprojekten berichten, prakti-
sche Tipps geben und gleichzeitig rele-
vante Fragestellungen und mögliche
Fallstricke darstellen.

Für Fragen zur VOF steht Dr.-Ing.

Nach der erfolgreichen Kick-off Veran-
staltung am 25. Juni 2009 in München
veranstaltet die Kammer unter Feder-
führung des Arbeitskreises Koopera-
tion und Außenwirtschaft den Work-
shop „Marktchancen durch Koopera-
tion“ jetzt auch am 29. Oktober in
Würzburg.

Es gibt viele gute Gründe, Koope-
rationen einzugehen. Die Zusammen-
arbeit zwischen gleichberechtigten
Partnern unterschiedlicher Größe und
verschiedener Fachkompetenzen kann
neue Geschäftsmöglichkeiten und
Marktchancen eröffnen. Dazu sind in-
tensives Networking und viele Kontak-
te notwendig.

Moderiert wird die Veranstaltung von
Dipl.-Ing. (FH) Hans-Reiner Waldbröl,
dem Regionalbeauftragten für Unter-

Bernd Brandt, stellvertretender Vorsit-
zender des Ausschusses Wettbewerbs-
wesen VOF zur Verfügung.

Der Workshop findet am 29.10.2009
von 16:00 bis 18:00 Uhr in den Barock-
häusern, Neubaustr. 12, 97070 Würz-
burg statt. Der Eintritt ist frei, Anmel-
dung und Programm im Internet unter:

www.bayika.de
str

>

Der Arbeitskreis Kooperation und Aus-
senwirtschaft der Kammer. Foto: hau



Interview zur Nachfolgeregelung

Die letzte unternehmerische Aufgabe
sehen. Für den Käufer stehen die Po-
tenziale des Büros und Finanzierungs-
aspekte im Vordergrund. Der Käufer
muss die Herleitung des Kaufpreises
nachvollziehen können. Problematisch
sind deshalb Kaufpreisvorstellungen
die auf Wertermittlungsverfahren ba-
sieren, welche brachenübergreifend
verwendet werden oder mit Multiplika-
tionsfaktoren arbeiten, wie das Er-
tragswertverfahren oder das DCF-Ver-
fahren. Beide betrachten ein Ingenieur-
büro nicht differenziert genug, da sie
sich im Wesentlichen an den Ergebnis-
sen der Vergangenheit orientieren.

Ein Ingenieurbüro, das meist stark
inhabergeprägt ist, muss dagegen vor
allem in Hinblick auf seine Zukunfts-
fähigkeit beleuchtet werden. Eine spe-
zielle Wertermittlung für Ingenieur-
büros berücksichtigt aus diesem Grun-
de typische Parameter wie das Know-
how, die Qualität der Mitarbeiter, der
Organisation und der Prozesse, Markt-
präsenz und Positionierung, die Kun-
denstruktur, die Auftragssituation und
das Netzwerk des Inhabers.

Der auf diese Art ermittelte Wert bil-
det eine gute Basis für die Kaufpreis-
findung, ist jedoch nicht zwangsläufig
mit dem Kaufpreis gleichzusetzen. Hier
sind sowohl Abweichungen nach un-
ten als auch nach oben möglich. Ent-
scheidend für den Verkaufserfolg und
für die Höhe des gezahlten Kaufpreises
ist primär die richtige Verkaufsstrate-
gie.

Wie finde ich den richtigen
Nachfolger?
Familienmitglieder oder langjährige
Mitarbeiter sind in vielen Fällen die er-
ste Wahl, um die nahtlose Fortführung
des eigenen Lebenswerks zu sichern.
Dabei wird leicht übersehen, dass trotz
aller persönlichen Präferenzen die har-
ten Fakten mindestens genauso wich-
tig sind. Berufserfahrung außerhalb
des eigenen Unternehmens, gutes
fachliches Know-how und Manage-
mentqualitäten gelten als Minimalfor-
derungen an einen Nachfolger.

Gefragt sind unternehmerisches
Denken und Handeln. Fällt die Bewer-

Viele selbständige Ingenieure und
Planer stehen in Deutschland jedes
Jahr vor Ihrer letzten unternehmeri-
schen Aufgabe. Sie müssen für Ihr
Büro eine geeignete Nachfolgerege-
lung treffen und dabei Antworten auf
ganz unterschiedliche Fragestellungen
finden. Die damit verbundene Komple-
xität lässt viele Betroffene zögern, ob-
wohl die dafür erforderliche Zeit un-
aufhaltsam verrinnt.

Im Interview beantwortet Unterneh-
mensberater, Architekt und Dipl.-Ing.
Jörg M. Proksch die wichtigsten Fra-
gen.

Gibt es den „richtigen“
Übergabezeitpunkt?
„Man soll aufhören solange es den an-
deren noch leid tut“, so lautet die wei-
se Erkenntnis eines Übergebers. Dem
hinzuzufügen wäre noch: „und solange
das Büro gut läuft“. Das weist auf das
Dilemma hin in dem viele Kollegen
stecken, die sich erst im Alter von 65
bis 70 Jahren mit dem Gedanken be-
schäftigen, wie es nun mit Ihrem Büro
weitergehen soll. Denn die Nachfolge-
regelung benötigt Zeit.

Im günstigsten Fall ist für den ei-
gentlichen Planungs- und Übergabe-
prozess ein Zeitraum von drei bis fünf
Jahren zu veranschlagen. Was passiert
aber, wenn die geplante Vorgehens-
weise nicht zum Erfolg führt? Das kann
zur Folge haben, dass 10 bis 15 Jahre
vergehen, bis der Generationenwech-
sel endgültig vollzogen ist. Eine erfolg-
reiche Nachfolgeregelung wird am be-
sten vor einem langfristigen Zeithori-
zont geplant. Bereits mit 50 bis 55 Jah-
ren sollte man damit beginnen eine
Nachfolgestrategie zu erarbeiten. Auf
diese Weise können wichtige Gesichts-
punkte, wie die Optimierung des Un-
ternehmens und die gezielte Steige-
rung des Unternehmenswertes, umge-
setzt werden.

Was ist mein Büro tatsächlich wert?
Die Festlegung eines angemessenen
Kaufpreises ist eine schwierige Aufga-
be. Der Verkäufer möchte in den meis-
ten Fällen sein Lebenswerk honoriert

tung des potenziellen Nachfolgers
nicht eindeutig positiv aus, sollte über
externe Alternativen nachgedacht wer-
den. Für Ingenieurbüros existiert eben-
so ein Markt wie für Waren oder
Dienstleistungen. Eine zielorientierte
Aktivstrategie führt erfahrungsgemäß
zu guten Ergebnissen, beispielsweise
können eigene Annoncen geschaltet
werden. Allerdings möchte nicht jeder
Kaufwillige seine Ambitionen im
Markt streuen. Hier können speziali-
sierte Marktkenner helfen.

Kann ich das alles selbst machen?
Kaum eine unternehmerische Aufgabe
ist so komplex wie die eigene Nachfol-
geregelung. Die Klärung steuerlicher,
rechtlicher und finanzieller Fragen ist
dazu ebenso erforderlich wie eine un-
ternehmerische Bestandsaufnahme.
Dazu kommen die mit der eigenen
Nachfolgeregelung verbundenen emo-
tionalen Aspekte und der erhebliche
Zeitaufwand. Auf eigene Erfahrungen
kann dabei naturgemäß nicht zurück-
gegriffen werden.

Das Ergebnis sind oft Notlösungen.
Ein Mitarbeiter wird zum Nachfolger
ernannt, der Kaufpreis wird „nach Ge-
fühl“ festgelegt und ein Vordruck-Ver-
trag wird unterzeichnet. Alles mit un-
absehbaren Folgen. Der bessere Weg
kann die Begleitung des Nachfolgepro-
zesses durch Experten sein, welche die
Branchensituation kennen und Erfah-
rungen mit Nachfolgeregelungen vor-
zuweisen haben.

www.proksch-beratung.de
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Seminar zum Thema
Die Ingenieurakademie Bayern bietet
am 4. November 2009 in München
ein Seminar zum Thema Unterneh-
mensnachfolge an. Referenten sind
Rechtsanwalt Robert Tille und Dipl.-
Betriebswirt (FH) Thomas Jäger. Die
Fortbildung kostet für Mitglieder 155
Euro, für Nichtmitglieder 235 Euro.
Anmeldung im Internet unter:
> www.ingenieurakademie-bayern.de

>
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Erfolgreiche Veranstaltungsreihe in den Regionen

Experten informierten bei den Energietagen rund
1000 Besucher über Energiethemen und Förderung

Vergabemodalitäten beim Konjunktur-
programm. Über die Abwicklung von
Förderprojekten, technische und orga-
nisatorische Grundlagen und die Ver-
folgung zukünftiger Projektförderung
für Kommunen sprach M. Eng. Dipl.-
Ing. Architektin Jasmin Gropengießer.

Bei der anschließenden Podiumsdis-
kussion standen die Referenten sowie
Dipl.-Ing. (BA) Eva Anlauft vom Hoch-
bauamt der Stadt Nürnberg dem Publi-
kum Rede und Antwort.

Energietag Straubing
Der 10. Energietag fand in den histori-
schen Mauern des Rittersaals im Her-
zogschloss in Straubing statt. Kam-
mer-Vorstandsmitglied Dr.-Ing. Werner
Weigl begrüßte die Teilnehmer und lei-
tete durch die Veranstaltung. Regie-
rungsvizepräsidentin Monika Weinl er-
läuterte in ihrer Rede den zeitlichen
Ablauf für die optimale Vorgehenswei-
se mit Anträgen zum Konjunkturpro-
gramm.

Bürgermeister Hans Lohmeier be-
richtete in seinem Grußwort über die
Erfahrungen der Stadt Straubing. Ein
Teil der Schulen sei bereits energetisch
saniert und auch die Straßenbeleuch-
tung energiesparend umgestellt wor-
den. Anschließend stellte Dipl.-Ing.
(FH) Uwe Seidel den Stand der Vor-
schriften und Technik und die prakti-
schen Auswirkungen für Kommunen

Rund 1000 Besucher haben sich bei
den insgesamt zehn Energietagen der
Bayerischen Ingenieurekammer-Bau
über Energiethemen und Fördermög-
lichkeiten informiert. Die Energietage
fanden in allen bayerischen Regie-
rungsbezirken statt und wurden im
Jahr 2008 vom Arbeitskreis Energie-
effizienz organisiert. Die Veranstal-
tungsreihe war ein voller Erfolg und
wurde jetzt vom Ausschuss Nachhal-
tigkeit und Energieeffizienz im Hoch-
bau mit den Veranstaltungen in Roth
und Straubing fortgesetzt. Bei beiden
Veranstaltungen kamen etwa 85 Besu-
cher aus den Reihen der Kommunen,
der regionalen Ingenieurbüros sowie
der Bauindustrie. Neben Informatio-
nen rund ums Konjunkturpaket stand
die Energieeffizienz kommunaler Ge-
bäude im Mittelpunkt der Vorträge.

Das Fazit der beiden Energietage:
Beim Thema Konjunkturpaket II be-
steht noch auf vielen Seiten eine allge-
meine Unsicherheit, gerade in den Be-
reich energetische Sanierung kommu-
naler Liegenschaften, Finanzierung
und Fördermöglichkeiten.

Energietag Roth
Zum 9. Energietag der Kammer trafen
sich Experten und Interessierte im
Landratsamt Roth. Durch die Veran-
staltung führte Dipl.-Ing. Jochen No-
ack, Regionalbeauftragter der Bayeri-
schen Ingenieurekammer-Bau für Mit-
telfranken. Das Grußwort sprach der
stellvertretende Landrat Jörg Pfaffen-
ritter, der als Abteilungsleiter für den
Bereich Umwelt und Bau verantwort-
lich ist.

In Kooperation mit dem Verband Be-
ratender Ingenieure (VBI) und dem
Bayerischen Bauindustrieverband e.V.
konnten drei erfahrene Referenten aus
den eigenen Reihen gewonnen wer-
den. Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Sorge
sprach über den aktuellen Stand von
Vorschriften und Technik (ENEV 2009)
und die Auswirkungen für Kommunen.
Rechtsanwalt Walter Schlund infor-
mierte über neue Ausschreibungs- und

dar. Rechtsanwalt Dr. Detlef Lupp infor-
mierte über neue Ausschreibungs- und
Vergabemodalitäten beim Konjunktur-
programm. Dritter im Bunde der Refe-
renten war Dipl.-Ing. (FH) Jochen Ap-
pelmann, der über die Abwicklung von
Förderprojekten, technische und orga-
nisatorische Grundlagen und die Ver-
folgung zukünftiger Projektförderung
für Kommunen referierte.

Bei der Podiumsdiskussion, mode-
riert von Dipl.-Ing. Dieter Rübel, stell-
ten sich die Referenten den Fragen des
Publikums. Unterstützt wurde Rübel
von Baudirektorin Doris Reuschl, Sach-
gebietsleiterin Wohnungswesen der
Regierung von Niederbayern.

Katja Appelmann/str

Seeßelberg neuer
Vizepräsident
Prof. Dr.-Ing. Chris-
toph Seeßelberg ist
einstimmig zum neu-
en Vizepräsidenten in
das Präsidium der
Hochschule München
gewählt worden. Ab
Oktober wird sich der Bauingenieur
den Themen Qualität der Lehre, Ak-
kreditierung und Internationalisie-
rung der Lehre widmen. Seeßelberg
möchte vor allem das Potenzial, das
sich für Hochschulen für angewand-
te Wissenschaften durch den Bolo-
gna-Prozess eröffnet hat weiter aus-
bauen: „Mir liegt die Stärkung der
Bachelor- und Masterstudiengänge
am Herzen. Sie sind praxisorientiert,
befähigen zum er-folgreichen Direk-
teinstieg in den Beruf und ermögli-
chen es jungen Menschen, flexibel
ihren Lebensweg – auch auf interna-
tionaler Ebene – zu gestalten.”

Seeßelberg lehrt seit 1995 an der
Fakultät für Bauingenieurwesen.
2001 übernahm er das Amt des Pro-
dekans und gestaltete damit westen-
lich den Umstieg auf die Bachelor-
und Master-Studiengänge mit.

Vorstandsmitglied Dr.-Ing. Werner
Weigl und Dipl.-Ing. Dieter Rübel (l.)
standen bei Fragen gerne zur Verfü-
gung. Foto: Katja Appelmann
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Recht

Haftung von Ingenieuren

doch in der Lage sein, derartige Be-
rechnungen und Pläne zu lesen, um ih-
re Ergebnisse in die am Bauwerk aus-
zuführenden Tragwerke zu übertragen
und im Zuge der Bauausführung die
richtige Ausführung dieser Angaben zu
überwachen.

Sollten hierbei unübersehbare Wi-
dersprüche in den statischen Unter-
lagen auftreten, so muss der Architekt
diese mit dem Statiker aufklären. Un-
terlässt er dies, haftet er als Gesamt-
schuldner. Allein damit, dass der Ar-
chitekt Unterlagen (im Fall Ausschrei-
bungsunterlagen) eines Sonderfach-
manns verwendet, übernimmt er je-
doch keine Haftung für deren Richtig-
keit und Vollständigkeit (OLG Karls-
ruhe, Urteil v. 10.12.06, NZBau 2007,
451ff).

Zusammenfassend kann man auf
das Urteil des OLG Bremen vom
28.11.2006 (3 U 40/06) verweisen. Hier
wird festgestellt, dass der Architekt nur
für Mängel, die in sein Tätigkeitsfeld
fallen, verantwortlich ist. Haftung für
einen parallel eingeschalteten Sonder-
fachmann muss er in der Regel nicht
übernehmen, soweit dessen Kenntnis-
se nicht zum üblichen Wissenstand ei-
nes Architekten gehören.

Abzustellen ist jedoch auf den kon-
kreten Einzelfall, so dass eine Haftung
in Frage kommt, wenn der Architekt
auch über derartige Kenntnisse verfügt
oder diese von ihm zu erwarten sind.

ro

Im Anschluss an die Ausgabe Dezem-
ber 2008 informieren wir Sie heute
wieder über neue Urteile zur Haftung
von Ingenieuren. Schwerpunkt bildet
hierbei das Verantwortungsverhältnis
mehrerer beteiligter Planer.

Haben mehrere Planer einen Scha-
den verursacht, kann der Auftraggeber
den vollen Schaden von einem der Pla-
ner verlangen. Wenn dann der in An-
spruch genommene Planer im Rahmen
des Gesamtschuldnerausgleichs Re-
gress von den anderen beteiligten Pla-
nern verlangt, spielt der Anteil der Mit-
verantwortung eine Rolle. Das OLG
Stuttgart (Urteil v. 14.02.2008, BauR
2008, 879) hatte in einem Fall zu ent-
scheiden, in dem zunächst der Statiker
in einem Vorprozess erfolgreich auf
Schadensersatz Anspruch genommen
wurde und nun vom Architekten Aus-
gleich verlangte.

Deutlich führt der Senat hier die
Selbstverständlichkeit aus, dass ein
Gesamtschuldnerausgleich des Stati-
kers gegen den Architekten nur in Be-
tracht kommt, wenn auch der Architekt
für den festgestellten konkreten Scha-
den durch einen Vertragsverstoß in
Form von Planungs- oder Überwa-
chungsfehlern eine Ursache gesetzt
hat.

Architekt oder Statiker in der Pflicht?
Zwar sieht das Gericht den Architekten
in der Pflicht, eine so eindeutige Pla-
nung vorzulegen, dass der Sonder-
fachmann seine Aufgabe zweifelsfrei
erkennen kann, jedoch erstreckt sich
seine Pflicht zur Überprüfung der Ar-
beit des Statikers nur auf grundlegen-
de und offensichtliche Fehler.

Ebenso sieht dies das OLG Jena
(Urteil v. 12.03.2008, 1 U 723/07), das
ausführt, der Architekt könne sich
grundsätzlich auf das Sonderwissen
des Statikers verlassen und müsse nur
grobe und offensichtliche Fehler erken-
nen. Auch das OLG Schleswig (Urteil v.
11.04.2006, 3 U 78/03) erwartet von ei-
nem Architekten nicht das für die
Überprüfung von statischen Berech-
nungen erforderliche Spezialwissen; er
muss nach Ansicht des Gerichts je-

Recht in Kürze
> Eine als Partnerschaftsgesellschaft
eingetragene Ingenieurgesellschaft
entfaltet keine Tätigkeit, die die Aus-
übung eines freien Berufs i.S. des
§ 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG darstellt, wenn
sie als Holdinggesellschaft ge-
schäftsleitende Funktionen innerhalb
einer Gruppe von Unternehmen
wahrnimmt, die an verschiedenen
Standorten Ingenieurbüros unterhal-
ten (BFH, Urteil v. 28.10.2008, VIII R
73/06 – BauR 2009, 704).

> Auch eine minimale Abweichung
von den vorgegebenen Vergabebe-
dingungen rechtfertigt den Aus-
schluss eines Angebots, ohne dass
sich der Bieter auf Rechtsmissbrauch
berufen kann (OLG München, Be-
schl. v. 02.03.2009, Verg 1/09 – ZfBR
2009, 404).

> Vorangegangene schlechte Erfah-
rungen mit einem sich erneut beteili-
genden Bieter berechtigen keines-
falls zu einer stereotypen, nicht sub-
stantiell begründeten Ablehnung.
Vielmehr ist immer eine Einzelfall-
prüfung vorzunehmen, weil der Un-
ternehmer Anspruch auf eine ord-
nungsgemäße Prüfung seiner Eig-
nung hat (OLG Frankfurt, Beschluss
vom 24.02.2009, 11 Verg 19/08 – Ver-
gabeR 2009, 629).

> Informiert die Vergabestelle einen
Bieter pflichtwidrig nicht über die be-
gründete Vergaberüge eines Dritten
und die dadurch drohende Aufhe-
bung eines Vergabeverfahrens, kann
sie auf Aufwendungsersatz haften
(OLG Dresden, Urteil v. 10.01.2008,
20 U 1697/03 – IBR 2009, 231).

> Auch bei Verträgen mit Architekten
und Ingenieuren beginnt der Lauf
der fünfjährigen Frist nach einer
Kündigung grundsätzlich erst mit der
Abnahme oder mit einer endgültigen
Abnahmeverweigerung. Die Kündi-
gung selbst ist keine endgültige Ab-
nahmeverweigerung (BGH, Beschl.
v. 10.03.2009, VII ZR 164/06).

eb

Wenn unübersehbare Widersprüche in
den statischen Unterlagen auftreten,
muss der Architekt diese mit dem Sta-
tiker klären. Bei Unterlassung haftet er
als Gesamtschuldner.

Foto: simosg/photocase.de
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Buchtipp

„Der Ingenieur beteiligt sich als Teil-
nehmer, Preisrichter oder Vorprüfer
nur an solchen Wettbewerben, die
durch verbindliche Verfahrensregeln
einen fairen und lauteren Leistungs-
vergleich sicherstellen.“ So lautet das
Credo der Berufsordnung zum Wett-
bewerbswesen. Jahrelang wurden
Planungswettbewerbe nach den
Grundsätzen und Richtlinien für Wett-
bewerbe auf den Gebieten der Raum-
planung, des Städtebaus und des Bau-
wesens (GRW 1995) ausgeschrieben,
bis sie in diesem Jahr von den „Richtli-
nien für Planungswettbewerbe“ (RPW
2008), zunächst für Maßnahmen des
Bundes und seit Mai 2009 auch für sol-
che des Freistaates Bayern abgelöst
wurden.

Auch den Kommunen sind sie zur
Anwendung empfohlen. Drei der an
der Erstellung der RPW Beteiligten ha-
ben zu dem Regelwerk eine erste Er-
läuterung herausgegeben, welche ne-
ben dem amtlichen Text der RPW eine
synoptische Gegenüberstellung zur
GRW 1995 und natürlich eine ausführli-
che Darstellung der zentralen Regelun-
gen zu Bewerberauswahl, Preisgericht
und Planungswettbewerbe im Anwen-
dungsbereich der VOF enthält

Im Anhang finden sich zudem die
Textausgabe der VOF (allerdings noch

in der Fassung 2006), der Leitfaden des
BBR zur VOF und ein ausführliches
Stichwortregister. Nicht nur deshalb,
weil es sich um die erste Kommentie-
rung der RPW handelt, ist die Neuer-
scheinung jedem ans Herz zu legen,
der sich an regulierten Planungswett-
bewerben beteiligt, sondern vor allem
weil die Darstellung inhaltlich und im
Aufbau überzeugt.

Nicht verleiten lassen sollte man
sich vom Umfang des Buches mit über
250 Seiten. Auf die RPW-Erläuterungen
entfallen davon gerade mal 40 Seiten,
der Rest setzt sich im Wesentlichen
aus den genannten textlichen Wieder-
gaben und Gegenüberstellungen zu-
sammen.

Daran gemessen erscheint der Ver-
kaufspreis üppig. Von diesem einzigen
Manko abgesehen, wird das Werk sei-
nen festen Platz in der Bibliothek eines
jeden Planers beanspruchen können.

eb

Kratzenberg/Ettinger-Brinckmann/
Knapschinsky
Die neuen Regelungen für Architekten-
und Ingenieurwettbewerbe
Werner-Verlag, 2009
252 Seiten
42,- €
ISBN: 978-3-8041-2280-2

Kostenfreie
Erstberatung

Haben Sie Fragen
zu Rechtstehemen?
Dann wenden Sie
sich an uns: Die
Bayerische Ingeni-
eurekammer-Bau
bietet ihren Mitglie-

dern den Service einer kostenfreie
Erstberatung in Rechtsangelegenhei-
ten bis zum Umfang von einer Stun-
de an. Ihre Ansprechpartner sind Dr.
Andreas Ebert (089 419 434-15) und
Monika Rothe (089 419 434-24).

Auch für ausführ-
liche Stellungnah-
men und gutachter-
liche Beratungen
steht Ihnen das Ju-
stitiariat zur Verfü-
gung. Der über eine
Stunde hinausge-

hende Bearbeitungsaufwand wird zu
dem für Mitglieder ermäßigten Satz
von 35 € pro halbe Stunde berech-
net. Anfragen werden im Regelfall
innerhalb von maximal zwei Wochen
beantwortet.

Steuertipp

Betriebsaufgabe: Aufgabekosten werden
auch nachträglich berücksichtigt

spruchnahme einer Bürgschaft, die mit
der Betriebsaufgabe in Zusammen-
hang steht – können auch diese Kosten
laut Bundesfinanzhof noch steuermin-
dernd berücksichtigt werden.

Rückwirkendes Ereignis
Die Einkommensteuerfestsetzung für
das Jahr, in dem der Betriebsaufgabe-
gewinn erfasst wurde, kann von den
Finanzämtern entsprechend geändert
werden. Es handelt sich bei den
nachträglich entstandenen Aufwen-
dungen nämlich um ein sogenanntes
rückwirkendes Ereignis. Wann Sie die-
se Kosten bezahlt haben, ist also ohne

Geben Sie Ihr Unternehmen auf, müs-
sen Sie – wie bei einer Betriebsver-
äußerung – die stillen Reserven ver-
steuern. Es kommt in diesem Fall zur
Ermittlung des sogenannten Aufgabe-
gewinns, der tarifermäßigt der Ein-
kommensteuer unterliegt.

Der Aufgabegewinn ergibt sich aus
dem gemeinen Wert der Wirtschafts-
güter Ihres Betriebsvermögens abzüg-
lich der Buchwerte und abzüglich der
Kosten, die durch die Aufgabe des Be-
triebs verursacht werden.

Stellt sich erst zu einem späteren
Zeitpunkt heraus, dass weitere Kosten
anfallen – beispielsweise aus der Inan-

Bedeutung. (BFH, Urt. v. 02.04.2008 –
IV R 72/05)

Thomas Jäger
www.lml-partner.de>

Qualität zählt
Die Bayerische Ingenieurekammer-
Bau lädt zu weiteren Vorträgen der
Reihe „Qualität zählt” ein. Beginn ist
um 19 Uhr in der Obersten Bau-
behörde, Franz-Josef-Strauß-Ring 4,
in München.
Das aktuelle Vortragsthema und An-
meldeformular finden Sie unter:
> www.qualitaet-zaehlt.de

struck
Textfeld
Fotos: Tobias Hohenacker
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Dipl.-Ing. Christian Zehetner aus Seehausen

Weiterer Regionalbeauftragter
Diplom-Ingenieur Christian Zehetner
aus Seehausen (Kreis Garmisch-Par-
tenkirchen) ist neuer Regionalbeauf-
tragter der Kammer in Oberbayern. Zu
seinen Aufgaben zählen die Kontakt-
pflege zu Kommunen, Gebietskörper-
schaften, Ämtern der Staatlichen Bau-
und Vermessungsverwaltung sowie
die Organisation von Veranstaltungen,
wie Regionalkonferenzen und Exkur-
sionen.

Zehetner ist Ansprechpartner vor Ort
für die Kammermitglieder aus Ober-
bayern. Einen Schwerpunkt seines En-
gagements möchte Zehetner in der Öf-
fentlichkeitsarbeit setzen, besonders
im Hinblick auf die Nachwuchswer-
bung unter Jugendlichen, die sich für
den Ingenieurberuf interessieren.

Der Beratende Ingenieur diplomierte
1990 an der Technischen Universität
München und ist Mitglied der Ge-
schäftsleitung des Ingenieurbüros ISP
Scholz Beratende Ingenieure AG. Zu

seinen Projekten zählen unter anderem
Tunnelbaumaßnahmen am Mittleren
Ring in München und Instandsetzungs-
maßnahmen von Brücken auf der B2
nahe Mittenwald.

Der 45-Jährige ist Vater von zwei
Kindern. In seiner Freizeit geht er ger-
ne zum Bergsteigen.

Bei seiner Arbeit wird Zehetner von
den drei bereits bestellten oberbayeri-
schen Regionalbeauftragten unter-
stützt. Die zuständigen Vorstandsmit-
glieder sind Dr.-Ing. Oliver Fischer und
Dr.-Ing. Ulrich Scholz. hau

Kurz gemeldet
Die Bayerische Ingenieurekammer-
Bau hat zusammen mit der Vereini-
gung der Bayerischen Wirtschaft
(vbw) einen Gemeinschaftsstand auf
der Kommunale 2009 in Nürnberg
(14./15. Oktober). Für die Standbe-
treuung suchen wir noch Mitglieder.
Interessenten melden sich bitte bei
der Geschäftsstelle: 089 419434-0.

RENEXPO: 10. Internationale Fachmesse für Energieeffizientes Bauen und Sanieren

Kammer veranstaltet am 26. September Workshop
zum Thema EnEV 2009 und Energieeffizienz

mitglied Dipl.-Ing. Herbert Luy mode-
riert. Nach der Begrüßung durch Vor-
standsmitglied Dipl.-Ing. (FH) Alexan-
der Lyssoudis und Dipl.-Ing. Rudolf
Scherzer Architekt, Vizepräsident der
Bayerischen Architektenkammer fol-
gen Vorträge von Herrn Lyssoudis zur
EnEV 2009 und Herrn Scherzer zur Ar-
chitektur in der Bestandssanierung.
An-schließend informiert Dipl.-Ing. Isa-
bell Schäfer von der Technischen Uni-
versität Darmstadt über die Entwick-
lung des energieeffizienten Bauens am
Beispiel des Wettbewerbssiegers Solar
Decathlon.

Dipl.-Ing. (FH) Oswald Silberhorn,
Regionalbeauftragter der Kammer für
Schwaben, stellt in seinem Vortrag die
Umsetzung energetischer Standards
dar. Abschließend haben die Teilneh-
mer die Gelegenheit zu einer Diskus-
sion mit den Podiumsteilnehmern.

Die RENEXPO, internationale Fach-
messe für erneuerbare Energien und
energieeffizientes Bauen und Sanieren
findet vom 24. bis 27. September 2009
in Augsburg statt und feiert dort
gleichzeitig ihr 10-jähriges Jubiläum.

Sie hat sich im Laufe der Jahre von
einer kleinen Umweltmesse zur Leit-
messe für regenerative Energien und
der Energieeffizienz bei Bau und Sanie-
rung etabliert. Die Bayerische Ingeni-
eurekammer-Bau ist Partner der Fach-
messe, Kammermitglieder erhalten
freien Eintritt sowie Preisnachlässe auf
die Teilnahme an vielen Kongressver-
anstaltungen.

EnEV 2009 und Energieeffizienz
Workshop am 26.09.2009
Der Workshop richtet sich an Ingenieu-
re, Energieberater, Handwerker und
Architekten und wird von Vorstands-

RENEXPO: Kammermitglieder haben
freien Eintritt. Foto: Veranstalter

Die Gebühr für den Workshop be-
trägt regulär 90 Euro, für Mitglieder
der Bayerischen Ingenieurekammer-
Bau 60 Euro, für Studenten 40 Euro.
Weitere Informationen und Anmel-
dung im Internet:

www.renexpo.de
str

Christian
Zehetner
Foto: privat

>
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Unser Weiterbildungsangebot ab September

Anmeldung:
Online über unsere Internet-Seite
www.ingenieurakademie-bayern.de
oder per Fax
089 419434-32.

Wenn Sie Fragen zum Veranstaltungs-
programm der Ingenieurakademie
Bayern oder zu den einzelnen Semina-
ren, Lehrgängen und Workshops ha-
ben, sprechen Sie uns bitte an.

Ihr Team der Ingenieurakademie:
Marion Köck, Tel.: 089 419434-36,
E-Mail: m.koeck@bayika.de
Rada Bardenheuer, Tel.: 089 419434-31,
E-Mail: r.bardenheuer@bayika.de

17.09.2009 L 09-41
Dauer: 13.00 bis 17.00 Uhr
Kosten: Mitglieder € 150,-

Nichtmitglieder € 190,-

18.+19.09.2009 W 09-03
Dauer: 09.30 bis 17.00 Uhr
Kosten: Mitglieder € 500,-

Nichtmitglieder € 650,-

24.09.2009 V 09-05
Dauer: 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Kosten: Mitglieder € 175,-

Nichtmitglieder € 225,-

29.+30.09.2009 L 09-54
Dauer: 09.45 bis 17.00 Uhr
Kosten: € 350,-
inklusive Mittagessen und Getränke
Ort: Feuchtwangen

Novelle zur Bayerischen Bauordnung (BayBO)
Das Seminar führt in die wichtigsten Änderungen ein: die neue Abstandsflächen-
regelung, die Änderung in der Stellplatzablöse, die neue Brandschutzklasse F60
und weitere Differenzierungen in den verschiedenen Genehmigungsverfahren.

Erfolgreich verhandeln und präsentieren
Der zweitägige Workshop bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, im Kreise von
Kollegen Verhandlungs- und Präsentationstechniken zu erlernen. Der Workshop
lebt vom Mitmachen und Sich-Ausprobieren.

Oberflächennahe Geothermie für die Gebäudetemperierung
In ihren Vorträgen geben Experten, die sich mit der Thematik befassen, grundle-
gende Informationen über technische Möglichkeiten, notwendige Planungsschrit-
te und Fördermöglichkeiten.

Programmsystem “SIB-Bauwerke”
Themen sind u.a.: Die ASB-ING 2004 und RI-EBW-PRÜF 2007 als Grundlage von
SIB-Bauwerken, Neuerungen der Version 1.8 sowie der dazugehörigen ASB-ING
und RI-EBW PRÜF, die Voreinstellungen von SIB-Bauwerken, die Export/Import-
Schnittstelle und das Erfassen von Bauwerksdaten anhand eines Beispiels.

30.09.2009 K 09-46
Dauer: 14.00 bis 17.00 Uhr
Kosten: Mitglieder € 135,-

Nichtmitglieder € 200,-

Honoraransprüche sichern
Vorgestellt werden verschiedene Möglichkeiten, wie Ingenieure ihre Honoraran-
sprüche sichern können. Außerdem werden die im Baubereich gängigen Sicher-
heiten, die Auftraggeber üblicherweise von den Baufirmen verlangen, aufgezeigt.

01.10.2009 K 09-53
Dauer: 13.00 bis 16.30 Uhr
Kosten: Mitglieder € 135,-

Nichtmitglieder € 250,-

EnEV – Novelle 2009
Alles rund um die neue EnEV: Bis Ende 2011 müssen begehbare Geschossdecken
gedämmt werden, wenn das Dach darüber ungedämmt ist. Nachtstromspeicher-
heizungen müssen ab 2020 schrittweise außer Betrieb genommen werden etc.

23.09.2009 K 09-43
Dauer: 13.00 bis 17.00 Uhr
Kosten: Mitglieder € 135,-

Nichtmitglieder € 250,-

HOAI – Aktuelle Neuregelungen
Im Seminar werden die wichtigsten Neuregelungen der 6. HOAI-Novelle vorge-
stellt und erläutert sowie Auswirkungen auf die Honorarvereinbarung des Ingeni-
eurs diskutiert.

25.09.2009 K 09-44
Dauer: 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Kosten: Mitglieder € 135,-

Nichtmitglieder € 250,-
Ort: Regenstauf

HOAI – Aktuelle Neuregelungen
Im Seminar werden die wichtigsten Neuregelungen der 6. HOAI-Novelle vorge-
stellt und erläutert sowie Auswirkungen auf die Honorarvereinbarung des Ingeni-
eurs diskutiert.

09.10.2009 K 09-45
Dauer: 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Kosten: Mitglieder € 135,-

Nichtmitglieder € 250,-
Ort: Würzburg

HOAI – Aktuelle Neuregelungen
Im Seminar werden die wichtigsten Neuregelungen der 6. HOAI-Novelle vorge-
stellt und erläutert sowie Auswikrungen auf die Honorarvereinbarung des Ingeni-
eurs diskutiert.
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Kammermitglieder berichten

Warum auch ich mit dabei bin...
nieur trägt dazu bei, die täglichen Her-
ausforderungen im Beruf zu meistern.”
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kaufmann, Ger-
maringen.

„Ich finde es wichtig,
in das Ingenieure-
Netzwerk eingebun-
den zu sein, auch das
kompetente Angebot
von Informationsver-
anstaltungen und Wei-
terbildungsangeboten zu aktuellen
Themen hat mich sehr angesprochen.
Ohne Weiterbildung geht es heute gar
nicht mehr, man verliert sonst den An-
schluss und läuft Gefahr, seine Auf-
traggeber nicht mehr optimal beraten
zu können.”
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Wunderlich,
München

„Ich bin der festen
Überzeugung, dass
eine durchsetzungs-
starke Interessenver-
tretung für unseren
Berufsstand gegen-
über Politik und Wirt-

Immer mehr Ingenieure werden Mit-
glied der Bayerischen Ingenieurekam-
mer-Bau. Anfang August waren es ins-
gesamt 5.680 - so viele wie noch nie
zuvor. Für eine Mitgliedschaft gibt es
viele gute Gründe. Wir haben mit eini-
gen Kollegen gesprochen.

„Als Teilzeit arbeiten-
de freiberufliche Bau-
ingenieurin ist mir be-
sonders der Kontakt
und Erfahrungsaus-
tauch mit Kollegen
wichtig. Darüber hin-
aus schätze ich das Fort- und Weiterbil-
dungsprogramm und die immer
freundliche und kompetente Unterstüt-
zung durch die Akademie.”
Dipl.-Ing. (FH) Anita Deschler,
Altenstadt

„Ich bin bei der Baye-
rischen Ingenieure-
kammer-Bau, weil in
der heutigen Zeit
Netzwerke eine wich-
tige Rolle spielen. Der
Titel Beratender Inge-

schaft notwendig ist. Nur gemeinsam
sind wir stark und werden von den ver-
antwortlichen Stellen wahrgenom-
men.“
Dipl.-Ing. Roman Quarten, Burghausen

„Ich freue mich jeden
Monat auf die neue
Ausgabe des Deut-
schen IngenieurBlatt.
Darin stehen immer
interessante Facharti-
kel.”
Dipl.-Ing. (FH) Sabine Wenninger,
Mariaposching

„Die Ingenieurakade-
mie bietet immer Se-
minare zu aktuellen
Theman an, an denen
man als Mitglied zu
günstigen Konditionen
teilnehmen kann.”
Dipl.-Ing. (FH) Julia Danzer, Mitterfels

Sprechen Sie mit Kollegen und werben
Sie für Ihre Kammer. Wir unterstützen
Sie gerne mit Informations- und Wer-
bematerial. hau

Wir freuen uns, wieder viele neue Mit-
glieder in unseren Reihen begrüßen zu
dürfen. Herzlich willkommen!
Seit der Sitzung vom 20. Juli 2009 sind
neue Freiwillige Mitglieder:
Dipl.-Ing.Univ. Sven Dachwald,
München
Dipl.-Ing. (FH) Elke Dittrich, Nürnberg
Dipl.-Ing. (FH) Mario Fritz, Gundelfingen
Dipl.-Geol. Univ. Udo Hartmann,
Amberg
Dipl.-Ing. Univ. Johann Peter Heinrich,
Meitingen
Dipl.-Ing. Christian Hermann, München
Dipl.-Ing. Willibald Hermann,
Nürnberg
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Lang,
Mitteleschenbach
Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Merkl,
Denkendorf

Dipl.-Ing. (FH) Martin Palczewski,
München
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Pöllmann,
Fichtelberg
Dipl.-Ing. Roman Quarten,
München
Dipl.-Ing. (FH) Arch. Martina Schindler,
Burghausen
Dipl.-Ing. (FH) Wilhelm Schmelzer,
Lautrach
Dipl.-Ing. Guido Schmidt,
Gmund am Tegernsee
Dipl.-Ing. (FH) Roland Stich, Rinchnach
Dipl.-Ing. (FH) Miriam Wenig,
Rinchnach
Seit der Sitzung vom 12. August 2009
sind neue Pflichtmitglieder:
Dipl.-Ing. (FH) Karl-Georg Rothgang,
Nürnberg
Dr.-Ing. Andreas Trautmann, München

Kolloquium Konstruktiver
Ingenieurbau 2009-2010

Die Universität der Bundeswehr
München und die Bayerische Ingeni-
eurekammer-Bau laden wieder zu
dieser gemeinsamen Veranstal-
tungsreihe mit interessanten Vorträ-
gen ein.

Den ersten Vortrag mit dem The-
ma Thema „Caltrans improves mobi-
lity across California: Risk manage-
ment practise for public infrastructu-
re projects“ hält Dr.-Ing. Pedro Ma-
ria-Sanchez, Leiter Risikomanage-
ment bei CALTRANS, am Dienstag,
den 6. Oktober 2009 von 18 bis 19
Uhr. Veranstaltungsort ist die Univer-
sität der Bundeswehr München.

Das komplette Programm gibt es
im Internet unter:
> www.unibw-baustatik.de




